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Anwendung des § 50i Abs. 1
EStG auf Besitz-
Personengesellschaften in
Schenkungsfällen

§ 50i Abs. 1 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG) i.d.F. des
KroatienAnpG setzte als modifizierte Rechtsgrundverweisung auf Abs.
1 Satz 1 der Vorschrift eine Übertragung oder Überführung des
betreffenden Wirtschaftsguts in das Betriebsvermögen der Besitz-
Personengesellschaft voraus. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in
einem aktuellen Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252348/



Downloaded from Blogs on 13.04.2026 07:32h

Sachverhalt

Der Kläger hat in Deutschland weder einen Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt. Er ist als

Kommanditist mit einem Anteil von [weniger als 15] % an der A-GmbH & Co. KG (früher: A-KG) mit Sitz in

Deutschland beteiligt. Die Kommanditgesellschaft (KG) ist ein Besitzunternehmen im Rahmen einer

Betriebsaufspaltung. Im Sonderbetriebsvermögen (SBV) der KG hält der Kläger einen Anteil von 50 % an

der B Private Limited, die ihren Sitz im Ausland hat. Seinen Anteil an der B Private Limited hatte der Kläger

durch Schenkungs- und Abtretungsvertrag von D erworben. Vor der Schenkung an den Kläger war die

hundertprozentige Beteiligung an der B Private Limited im SBV des D bei der A-GmbH & Co. KG erfasst. D

hatte die Anteile seit 1998 sukzessive angeschafft.

Im Streitjahr 2015 schüttete die B Private Limited eine Dividende an den Kläger aus, die in der

Feststellungserklärung der KG als ausländischer Kapitalertrag ausgewiesen wurde, ohne dass für den

beschränkt einkommensteuerpflichtigen Kläger Einkünfte aus seinem SBV erklärt wurden.

Das beklagte Finanzamt kam nach einer Außenprüfung zu dem Ergebnis, dass der Anteil des Klägers an

der B Private Limited nach § 50i Einkommensteuergesetz (EStG) steuerverhaftet sei und er somit die

laufenden Erträge und spätere Veräußerungsgewinne im Inland zu versteuern habe.

Die Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg hatte keinen Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und zur

anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwiesen.

Ob eine Besteuerung in Deutschland in Bezug auf die von der S Ltd. gezahlte Dividende auf § 50i Abs. 1

EStG gestützt werden kann, kann auf der Grundlage der bislang vorliegenden tatrichterlichen

Feststellungen nicht abschließend entschieden werden.

§50i Abs.1 Satz4 EStG i.d.F. des Gesetzes zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt

Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 25.07.2014 (BGBl I 2014, 1266,

BStBl I 2014, 1126) ??KroatienAnpG?? setzte als modifizierte Rechtsgrundverweisung auf Abs.1 Satz1 der

Vorschrift eine Übertragung oder Überführung des betreffenden Wirtschaftsguts in das Betriebsvermögen

der Besitz-Personengesellschaft voraus.

Eine Übertragung oder Überführung in diesem Sinne ist (nur) der erstmalige Übergang des Wirtschaftsguts

"von außen" in das Betriebsvermögen der Besitz-Personengesellschaft, nicht jedoch ein Transfer von

Wirtschaftsgütern zwischen dem Gesamthands- und dem Sonderbetriebsvermögen oder zwischen

verschiedenen Sonderbetriebsvermögen derselben Personengesellschaft.

Eine Übertragung oder Überführung kann nur dann ohne Aufdeckung stiller Reserven im Sinne des §50i

Abs.1 EStG erfolgt sein, wenn das maßgebliche Wirtschaftsgut überhaupt über stille Reserven verfügt hat.

Hieran fehlt es insbesondere, wenn die Herstellung oder der entgeltliche Erwerb des Wirtschaftsguts mit

dem Zeitpunkt, zu dem es Betriebsvermögen der Personengesellschaft geworden ist, zusammenfällt.
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Ein Wirtschaftsgut im Sinne des §50i Abs.1 EStG, das ohne Aufdeckung stiller Reserven in ein

Betriebsvermögen einer Besitz-Personengesellschaft übertragen worden ist, bleibt nach §50i EStG

steuerverhaftet, wenn es im Wege der Schenkung ohne Aufdeckung stiller Reserven und ohne Ausscheiden

aus dem Betriebsvermögen der Personengesellschaft zivilrechtlich auf eine andere Person übertragen wird;

die Rechtsfolgen des §50i Abs.1 Satz1 und 3 EStG können in diesem Fall auch erstmals bei dem

Rechtsnachfolger eintreten.

Bei der nach §50i Abs.1 EStG vorzunehmenden Prüfung, ob Anteile die Voraussetzungen des §17 EStG

erfüllen, ist auf die im Zeitpunkt der Übertragung oder Überführung jeweils gültige Fassung des §17 EStG

abzustellen.

Das Finanzgericht hat unter Berücksichtigung der folgenden Hinweise im zweiten Rechtsgang die

notwendigen Feststellungen zum Vorliegen der Voraussetzungen des § 50i Abs. 1 Satz 4 EStG

nachzuholen.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 16. Juli 2025 (I R 13/22), veröffentlicht am 11. Dezember 2025.
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